
Verordnung 
der Stadt Gerolzhofen 

über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen  
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 

 
 

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayer. Straße n- und Wege-
gesetzes (BayStrWG) in der Fassung vom 5. Oktober 1 981 (BayRS 
91-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.12.19 99 (GVBl. 
S. 532), erlässt die Stadt Gerolzhofen folgende Ver ordnung: 
 
 

Allgemeine Vorschriften  
 

§ 1 
Inhalt der Verordnung 

 
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinh altungs-, 
Reinigungs- und Sicherungspflicht auf den öffentlic hen Straßen 
in der Stadt Gerolzhofen. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem    
    öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege u nd Plätze mit   
    ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 B ayStrWG oder   
    des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengeset zes (FStrG)   
    in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbe sondere die  
    Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sich erheitsstrei- 
    fen, die Geh- und Radwege und die der Straßen d ienenden Grä- 
    ben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die Bundesau- 
    tobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sin ne dieser  
    Verordnung. 
 
(2) Gehbahnen sind 
  a) die für den Fußgängerverkehr (Fußgänger- und R adfahrer   
       verkehr) bestimmten, befestigten und abgegre nzten Teile   
       der öffentlichen Straßen oder 
  b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung 
     die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Ra nde der 

    öffentlichen Straßen  
 in der Breite von 1,50 m gemessen von der Straßeng rund-   
 stücksgrenze aus. 

 
(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadtgeb ietes, der 
    in geschlossener oder offener Bauweise zusammen hängend be-  
    baut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur B ebauung unge- 
    eignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einse itige Bebauu    
    ung unterbrechen den Zusammenhang nicht. 
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Reinhaltung der öffentlichen Straßen 
 

 
§ 3 

Verbote 
 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlich keit ist es   
    untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach de n Umständen   
    unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinige n zu lassen. 
 
(2) Insbesondere ist es verboten, 
  a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Waschwasser, J auche oder 

    sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszusch ütten oder 
    ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder  sonstige 
    Geräte zu säubern, Gebrauchsgegenstände auszust auben oder    
    auszuklopfen; Tiere in einer Weise zu füttern, die geeig- 
    net ist, die Straße zu verunreinigen; 
 b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 
 c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, Gerümp el, außer 
    Betrieb gesetzte Fahrzeuge, Verpackungen, Behäl tnisse 
    sowie Eis und Schnee 
    1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustel len oder 
       zu lagern, 
    2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzust ellen oder 
       zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunrei nigt wer-    
       den können, 
    3. in Abflußrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durch lässe oder 
       offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen  zu 
       schütten oder einzuleiten. 
 

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 
 
 
 

Reinigung der öffentlichen Straßen 
 
 

§ 4 
Reinigungspflicht 

 
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlich keit haben    
    die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Ber echtigten von   
    Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen O rtslage an    
    die im anliegenden Straßenverzeichnis aufgeführ ten öffent-  
    lichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder üb er die- 
    se öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen w erden  
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    (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten Reinigung sflächen ge  
    meinsam auf eigene Kosten zu reinigen.  
    Grundstücke werden über diejenigen Straßen mitt elbar er- 
    schlossen, zu denen über dazwischen liegende Gr undstücke in  
    rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen wer-  
    den darf. 
 
(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenverz eichnis auf  
    geführte öffentlichen Straßen an oder wird es   
    über mehrere derartige Straßen mittelbar erschl ossen oder  
    grenzt es an eine derartige Straße an, während es über ei- 
    ne andere mittelbar erschlossen wird, so besteh t die  
    Verpflichtung für jede dieser Straßen. 
 
(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Stra ße nicht zu   
    reinigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus  rechtlichen  
    Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und  
    die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich ve rschmutzt  
    werden kann. 
 
(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorde r- oder Hin- 
    terlieger, deren Grundstücke einem öffentlichen  Verkehr ge- 
    widmet sind, soweit auf diesen Grundstücken kei ne Gebäude  
    stehen. 
 
(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des A bsatzes 1   
    sind die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauer-   
    wohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inh aber eines  
    Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB. 
 
 

§ 5 
Reinigungsarbeiten 

 
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vor der- und Hin-
terlieger die im Straßenverzeichnis aufgeführten öf fentlichen 
Straßen innerhalb ihrer Reinigungsflächen (§ 6) zu reinigen. Sie 
haben dabei die Geh- und Radwege und die innerhalb der Reini-
gungsflächen befindlichen Fahrbahnen (einschließlic h der Park-
streifen) insbesondere 
a) bei Bedarf, mindestens jedoch jeden Samstag und an den Tagen 

vor den gesetzlich bzw. staatlich geschützten Feier tagen zu 
kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unra t zu ent-
fernen; 
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b) bei Trockenheit zur Vermeidung von übermäßiger S taubentwick-

lung zu sprengen, wenn sie nicht staubfrei angelegt  sind; 
c) von Gras, Unkraut und abgefallenem Laub zu befre ien. 
 
Sie haben ferner bei Bedarf, insbesondere bei Tauwe tter, die Ab-
flußrinnen und Kanaleinlaufschächte freizumachen. 
 
 

§ 6 
Reinigungsfläche 

 
(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlic hen Straße,    
    der durch 

a)  die gemeinsame Grenze des Vorderliegergrundstückes mit    
dem Straßengrundstück, 

b)  a) die parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand v on 1 m   
      innerhalb der Fahrbahn verlaufende Linie (Str aßen der 
      Gruppe A des Straßenverzeichnisses); ein von der Fahr-  
      bahn getrennter Parkstreifen ist Teil der Rei nigungs 
      fläche, 

b)  die Mittellinie des Straßengrundstücks (Straßenmitt el- 
linie), wobei mehrere gleichlaufende Fahrbahnen auc h 
dann, wenn sie durch Mittelstreifen oder sonstige E in-
richtungen geteilt sind, als eine einheitliche Fahr bahn 
gelten (Straßen der Gruppe B des Straßenverzeichnis -
ses), und  

     
    c) die von den Endpunkten der gemeinsamen Grenz e aus senk- 
       recht zur Straßenmittellinie verlaufenden Ve rbindungs- 
       linien  
    begrenzt wird. 
 
(2) Bei einem Eckgrundstück erstreckt sich die Rein igungsfläche    
    bis zum Schnittpunkt der (über die Eckausrundun g hinaus)    
    verlängerten Begrenzungslinien nach Abs. 1 b) e inschließlich  
    der ggf. in einer Straßenkreuzung liegenden Flä chen.  
 
 

§ 7 
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinter lieger 

 
(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen  zugeordneten   
    Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Re inigungsflä-  
    che. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwort lich, wenn  
    sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder  
    Unternehmer bedienen; das gleiche gilt auch für  den Fall,  
    dass Vereinbarungen nach § 8 abgeschlossen sind . 
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(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordne t, über des- 
    sen Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu dersel ben öffentli- 
    chen Straße nehmen darf, an die auch das Vorder liegergrund- 
    stück angrenzt. 
 
 

 
§ 8 

Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- 
und Hinterliegern 

 
(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlas sen, die Auf- 
    teilung der auf sie treffenden Arbeiten unterei nander durch   
    Vereinbarung zu regeln. 
 
(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann  jeder Vor- 
    der- oder Hinterlieger eine Entscheidung der Ge meinde über  
    die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie i hre Arbeiten  
    zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden s ich die  
    Grundstücke der einander zugeordneten Vorder- u nd Hinterlie- 
    ger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann d ie Entschei- 
    dung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen  
    Zeitabschnitten zu erbringen sind, sondern dass  die Zeitab- 
    schnitte in demselben Verhältnis zueinander ste hen, wie die  
    Grundstücksflächen. 
 
 

Sicherung der Gehbahnen im Winter 
 
 

§ 9 
Sicherungspflicht 

 
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundhei t, Eigentum   
    oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11   
    bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr Grundstück  
    angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar ersc hließenden  
    öffentlichen Straßen (Sicherungsfläche) auf eig ene Kosten in  
    sicherem Zustand zu erhalten. 
 
(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gel ten sinnge- 
    mäß. Die Sicherungspflicht besteht für alle Str aßen, auch   
    wenn diese nicht im Straßenverzeichnis aufgefüh rt sind.  
 
 
 
 
 



- 6 – 
 
 

§ 10 
Sicherungsarbeiten 

 
(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherun gsfläche an  
    Werktagen ab 7.00 Uhr und an Sonn- und gesetzli chen Feierta-  
    gen ab 8.00 Uhr von Schnee zu räumen und bei Sc hnee-, Reif-  
    oder Eisglätte mit Sand oder anderen geeigneten  Mitteln, je- 
    doch nicht mit ätzenden Stoffen, zu bestreuen o der das Eis  
    zu beseitigen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind b is 20.00 Uhr  
    so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von  Gefahren für   
    Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforde rlich ist. 
 
(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut)  sind neben  
    der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nich t gefährdet  
    oder erschwert wird. Abflußrinnen, Hydranten, K analeinlauf- 
    schächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räu mung freizu- 
    halten. 
 
 

§ 11 
Sicherungsfläche 

 
(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergr undstück in- 
    nerhalb der Reinigungsfläche liegende Gehbahn. 
 
(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
 
 
 

Schlussbestimmungen 
 
 

§ 12 
Befreiungen und abweichende Regelungen 

 
(1) Befreiungen vom Verbot des § 3 gewährt die Stad t, wenn  
    der Antragsteller die unverzügliche Reinigung b esorgt. 
 
(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Ver ordnung zu  
    einer erheblichen unbilligen Härte führen würde n, die dem  
    Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öff entlichen Be- 
    lange und der Interessen der übrigen Vorder- un d Hinterlie- 
    ger nicht zugemutet werden kann, spricht die St adt auf  
    Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder t rifft unbe- 
    schadet des § 8 Abs. 2 sonst eine angemessene R egelung. Eine  
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    solche Regelung hat die Stadt auch zu treffen i n Fällen,  
    in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- ode r Hinterlie- 
    ger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidun g kann be- 
    fristet, unter Bedingungen, Auflagen oder Wider rufsvorbehalt  
    erteilt werden. 
 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuß e bis zu 
1.000 € belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs sig 
 
1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinig t oder ver- 
   unreinigen läßt, 
2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegenden Reinigun gs- 
   pflichten nicht erfüllt, 
3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht ode r nicht 
   rechtzeitig sichert. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtli chen Bekannt- 
    machung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Stadt Ger olzhofen 
    über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung d er öffent- 
    lichen Straßen vom 23.11.1977 außer Kraft. 
 
 
Gerolzhofen, 17.11.1997 
STADT GEROLZHOFEN 
gez. 
Bräuer, 
1. Bürgermeister 
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Anlage 1 (zu § 4 Abs. 1) 
Verzeichnis der zu reinigenden Straßen (Straßenverz eichnis)  
 
Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehbahnen und Fahrbahnr änder): 
Alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossen en Ortslage. 
 
 
Gruppe B (Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte): entfällt. 


